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Erledigung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien (ehemals Kontrollamt) unterzog die Maßnahmenbekannt-

gabe zur stichprobenweisen Prüfung der Gebarung des Vereines LINK in den Jahren 

2007 bis 2009 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes 

Wien wurde am 14. Jänner 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadt-

rechnungshofausschusses vom 22. Jänner 2016, Ausschusszahl 10/16 mit Beschluss 

zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kurzfassung des Prüfberichtes 

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die vom Verein LINK zum ursprünglichen Bericht 

"Prüfung der Gebarung in den Jahren 2007 bis 2009" bekannt gegebene Maßnahmen-

bekanntgabe. Die Prüfung bezog sich ausschließlich auf den Inhalt der Empfehlungen 

der Maßnahmenbekanntgabe und war somit keine umfassende Nachprüfung. 

 

Bei der Prüfung wurde insgesamt ein höherer Umsetzungsgrad im Vergleich zur Maß-

nahmenbekanntgabe festgestellt. Allerdings waren erneut drei Empfehlungen auszu-

sprechen. 
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Bericht des Vereines LINK.* Verein für weiblichen Spielraum zum Stand der Um-

setzung der Empfehlungen 

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in 

Bezug auf die ergangenen 3 Empfehlungen bekannt gegeben: 

 

 

Stand der Umsetzung der  
Empfehlungen 

Anzahl Anteil in % 

Umgesetzt 3 100,0 

In Umsetzung - - 

Geplant - - 

 

Nicht geplant - - 
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Umsetzungsstand im Einzelnen 

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stel-

le unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien 

erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens 

der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien: 

 

 

Empfehlung Nr. 1 

Es wurde auf die Verantwortlichkeit und mögliche Haftungsprobleme leitender Organe 

hingewiesen und empfohlen, Kontrollpflichten wahrzunehmen und diese entsprechend 

zu dokumentieren. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. Die Kontrollpflichten werden 

wahrgenommen und entsprechend dokumentiert. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 2 

Es wurde erneut empfohlen, den Freikartenanteil nachhaltig zu senken. 

 

Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

Empfehlung Nr. 3 

Ferner wurde empfohlen, die Bestrebungen einer Einigung hinsichtlich einer Miet-

rechtsproblematik zu einem Abschluss zu bringen und somit weitere Rechts- und Wirt-

schaftsberatungskosten zu vermeiden. 
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Stellungnahme der geprüften Stelle: 

Die Mietrechte befinden sich im Eigentum der Kosmos Frauen-

raum Kulturzentrum GmbH, daher ist vonseiten des Vereines LINK 

bzgl. der Mietrechte keine Einigung mit der Stadt Wien herstellbar. 

Der Theaterverein Wien beendete die Verhandlungen mit der Kos-

mos GmbH. Die dem Theaterverein Wien aufgetragene, im Ge-

meinderat vom 24. Oktober 2014 beschlossene Übernahme der 

Kosmos Frauenraum Kulturzentrum GmbH inkl. der gesamten un-

befristeten Mietrechte wurde vom Theaterverein Wien abgelehnt. 

Die zudem vom Gemeinderat beschlossene Summe von 

50.000,-- EUR für Rechts- und Wirtschaftsberatungskosten wurde 

ausschließlich vonseiten des Theatervereins Wien in Anspruch 

genommen und ist von diesem zu verantworten. 

 

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle: 

Die Empfehlung wurde umgesetzt. 

 

 

 

Der Stadtrechnungshofdirektor: 

Dr. Peter Pollak, MBA 

Wien, im Februar 2016 


